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1�� Einleitung 
1.1�� Ausgangslage 

Die rechtskräftigen Nutzungsplanungen der Gemeinden Ober- und Niedererlinsbach 
wurden Ende der 1990er Jahre erstellt und 2000 resp. 2004 vom Kanton genehmigt. 
Im Anschluss an die Fusion der beiden Gemeinden im Jahr 2006 wurden sowohl Bau- 
wie Zonenreglement harmonisiert, was für die Nutzungspläne (Bauzonenplan, Ge-
samtplan, Erschliessungsplan) aber noch aussteht. 

Laut § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist eine Überprüfung alle 
10 Jahre angezeigt. Vorgängig zur Überarbeitung der grundeigentümerverbindlichen 
Nutzungsplanung muss ein räumliches Leitbild erarbeitet werden. Die zu behandeln-
den Aspekte dieses Leitbildes bedürfen einer fachübergreifenden Herangehensweise in 
den Bereichen Siedlung, Mobilität, Natur, Landschaft und Umwelt.  

1.2�� Grundlagenbericht 

Als Basis werden vorgängig die Grundlagen analysiert. Der vorliegende Bericht nimmt 
die relevanten planerischen Grundlagen auf und zeigt den aktuellen Stand der Ent-
wicklung (laufende Projekte u.ä.). Er enthält für jeden Themenbereich ein zusammen-
fassendes Fazit, das für die weiteren Planungsschritte als Richtschnur dienen wird.   

1.3�� Planungsablauf 

�=�H�L�W�U�D�X�P�� �$�U�E�H�L�W�V�V�F�K�U�L�W�W��
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2�� Übergeordnete Rahmenbedingungen 
2.1�� Bund 

Die erste Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG-1) wurde an der 
Volksabstimmung vom 3. März 2013 angenommen und am 1. Mai 2014 in Kraft ge-
setzt. Dieses sieht insbesondere im Bereich der Siedlungsentwicklung neue Rahmen-
bedingungen vor. Als prioritäres Prinzip werden die Innenentwicklung und Siedlungs-
verdichtung festgelegt, allfällige Neueinzonungen stehen erst an zweiter Stelle. Die 
konkreten Vorgaben hierfür regelt der überarbeitete kantonale Richtplan. 

Die zweite  Etappe (RPG-2) widmet sich schwergewichtig dem Bauen ausserhalb der 
Bauzonen, welches in vielen Fällen eine direkte Wirkung auf die Eigentümer hat. Diese 
Teilrevision ist allerdings noch im Gang. 

2.2 �� Richtplan Kanton Solothurn 

Die Rahmenbedingungen für die Ortsplanung werden durch den kantonalen Richtplan 
festgelegt. Im gemäss RPG-1 revidierten kantonalen Richtplan sind für Erlinsbach SO 
die nachstehenden wichtigen Inhalte festgehalten. Im Rahmen der Ortsplanungsrevisi-
on sind diese zu berücksichtigen. 

 

 

Abbildung 1: Raumkonzept Kanton Solothurn 
(Stand 06/2015) 
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Abbildung 2: Richtplan Kanton Solothurn 
(SOGIS, Stand 08/2017) 
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Grau markiert: direkter Handlungsbedarf für 
Gemeinde 

Derzeit wird die Erweiterung des Kiesabbaugebiets Birch  im Richtplan mit Stand 
«Zwischenergebnis» bezeichnet. Ob eine allfällige Löschung oder Herabstufung in 
Frage kommt, muss im Rahmen eines entsprechenden Antrages der Gemeinde geprüft 
werden. Die Gemeinde Erlinsbach hat im Jahr 2015 eine Einwendung zur Gesamt-
überprüfung des kantonalen Richtplans eingereicht, aber schliesslich keine Beschwer-
de dazu eingereicht. 

  

Hellgrau: Erweiterung Birch 
(Auszug kant. Richtplan) 
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2.3 �� Richtplan Kanton Aargau 

Der Aargauer Richtplan macht für den Raum Erlinsbach die nachstehenden Aussagen. 
Die aufgeführten Elemente sind generell zu berücksichtigen. Für Erlinsbach SO ent-
steht aber kein direkter Handlungsbedarf. 

 

 

Abbildung 3: Raumkonzept Kanton Aargau 

 

Abbildung 4: Richtplan Kanton Aargau 
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2.4 �� Agglomerationsprogramm AareLand 

Aus dem Agglomerationsprogramm der 3. Generation ergeben sich für Erlinsbach 
folgende Aussagen: 
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Abbildung 5: Zukunftsbild Agglomerations-
programm 3. Generation 
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3�� Siedlung 
3.1�� Siedlungsentwicklung 

Die räumliche Entwicklung von Erlinsbach lässt sich folgendermassen beschreiben: 

Š�� Lage auf topografischer Terrasse am Fuss der südlichsten Jurakette; 
Š�� ursprünglich Haufendorf Niedererlinsba ch und Strassendorf Obererlinsbach 

mit riesigem Bestand an Obstbaumkulturen (Hosteten) in den hinteren Bautie-
fen und dem angrenzenden Kulturland; 

Š�� entlang der Verbindungsstrassen zwischen Aarau, Niedergösgen und über die 
Salhöhe in das Fricktal bzw. Ergolztal; 

Š�� Aargauer Siedlungsteil hat sich erst in den 1960er Jahren flächig entwickelt; 
Š�� Anfang 1990er Jahre sind Nieder- und Obererlinsbach endgültig zusammen-

gewachsen; 
Š�� heute kompaktes Siedlungsgebiet mit Rückgrat der Ortsdurchfahrt und dem 

Erzbach sowie der praktisch durchgehend begleitenden historischen Bausub-
stand der Ortskerne; 

Š�� beidseitig der Ortsdurchfahrt liegende Einfamilienhausquartiere, nur einzelne 
dispers verteilte Mehrfamilienhausüberbauungen. 

 

 

Abbildung 6: Luftbild 1939 (Quelle: 
www.geo.admin.ch) 
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Abbildung 7: Zeitreise Erlinsbach (Quelle 
geo.admin.ch) 
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Heute präsentiert sich der Raum Erlinsbach als dörflich geprägte, isolierte Wohnge-
meinde am Rand der Agglomeration Aarau und als Tor in die Hügelzonen der Juraket-
te. Die Grenze zwischen den beiden Erlinsbach ist nicht mehr erkennbar. 
Das langgezogene Siedlungsgebiet ist geprägt durch: 

Š�� zwei komplementäre Zentren: das Zentrum in Obererlinsbach liegt auf der 
Aargauer Seite, jenes von Niedererlinsbach auf der Solothurner Seite; 

Š�� flächige, stark durchgrünte und bis in die Hanglagen hineinragende Einfamili-
enhausquartiere; 

Š�� zwei Arbeitsplatzgebiete an Ortseingängen (Stüsslinger- und  Gösgerstrasse). 

3.2 �� Kulturelles Erbe 

Ortsbild 

Niedererlinsbach ist als Ortsbild von nati onaler Bedeutung klassiert. Laut ISOS-
Grundlagen besitzen folgende bebaute Gebiete das höchste Erhaltungsziel (a): 

Š�� 1.1 Ortskern 
Š�� 1.2 Strassenzug Rainlistrasse  
Š�� 1.3 Strassenzug Kirchweg 
Š�� 1.4 Oberdorf 

Darüber hinaus sind noch weitere  Baugruppen oder unbebaute Gebiete als erhal-
tungswürdig bezeichnet (vgl. ISOS-Inventar). 
 

   

Abbildung 8: Auszug ISOS mit hinweisenden  
Empfehlungen, grün = Erhaltungsziel A 
(Quelle geo.admin.ch) 
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Historische Verkehrswege 

Einzelne Wegabschnitte in Erlinsbach SO sind als historische Verkehrswege von natio-
naler Bedeutung klassiert: 

Š�� Obererlinsbach: Wegstück im Barmelhof, Wegstücke entlang Erzbach 
Š�� Niedererlinsbach: kurzes Wegstück am Erzbach (Verbindung zwischen Aarau-

er- und Erzbachstrasse), Abschnitte entlang Gugenstrasse 

Darüber hinaus sind noch Wege von regionaler oder lokaler Bedeutung bezeichnet. 

 

 

Abbildung 9: Auszug IVS (Quelle 
geo.admin.ch) 

3.3 �� Nachbargemeinden 

Erlinsbach SO grenzt an zwei Nachbarkantone und neun Nachbargemeinden an: 
Š�� Kanton Aargau: Erlinsbach AG, Aarau 
Š�� Kanton Solothurn: Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd, Niedergösgen, Stüss-

lingen, Rohr, Kienberg 
Š�� Kanton Basel-Landschaft: Oltingen  
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Abbildung 10: Gemeinden um Erlinsbach SO 
(Quelle: map.geo.admin.ch) 

Erlinsbach AG 
Die beiden Erlinsbach (SO, AG) besitzen ein gemeinsames Siedlungsgebiet, welche zu 
grossen Teilen vom Erzbach getrennt wird. Da es sich um ein historisch gewachsenes 
Siedlungsbild handelt, sind die administrativen Grenzen nicht mehr ablesbar.  
 

  

Abbildung 11: Bauzonenpläne beider Erlins-
bach (Quellen: SOGIS, AGIS) 

Ein spezieller Koordinationsbedarf für die Or tsplanung kann sich je nach Fall an ge-
wissen Schnittstellen ergeben, beispielsweise: 

Š�� Vorhaben am oder entlang des Erzbachs 
Š�� Vorschriften bei angrenzenden Bauzonen (z.B. Kernzonen, Wohnzonen) 
Š�� Strassenraumgestaltung von gemeinsamen Strassenabschnitten (z.B. Aarauer-

strasse, Ortsdurchfahrt) 
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3.4 �� Öffentliche Infrastruktur und Ausstattung 

Die Hauptversorgung und wichtigen öffentli chen Einrichtung beider Erlinsbach kon-
zentriert sich im Dorfkern von Niedererlinsbach (SO). Der nördliche Teil verfügt (zu-
sammen mit dem Kerngebiet von Erlinsbach AG) über eine gute Grundversorgung.  

Die Primarschulen sind auf mehrere Standorte verteilt (2 in nördlichen, 2 im südlichen 
Teil). Die Oberstufe befindet sich im Schulhaus Bläuen (Erlinsbach AG). Die gesamte 
Schule wird kantonsübergreifend geführt.  

Die Schulraumkapazitäten genügen den langfristigen Bedürfnissen der Gemeinde. Es 
sind keine speziellen raumsichernden Massnahmen nötig (z.B. neue OEBA-Zonen). 

 

 

Abbildung 12: öffent liche Ausstattung 
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3.5 �� Siedlungsstruktur 

Folgende Elemente prägen das Siedlungsgebiet: 

Š�� insgesamt niedrige Siedlungsdichte (44.6 E/ha in den Wohn- und Mischzo-
nen); 

Š�� grossflächige Einfamilienhausquartiere sowie einzelne dichtere Überbauungen 
(i.d.R. dreigeschossig), die dispers über das Siedlungsgebiet verteilt sind; 

Š�� dichtere Besiedlung mit gemischten Nutzungen (Einwohner & Beschäftigte) 
entlang der Ortsdurchfahrt von Nieder- und Obererlinsbach,  sowie entlang 
der Aarauerstrasse; 

Š�� stark durchgrünte Wohnquartiere; 
Š�� praktisch ausschliesslich Punktbauten (vereinzelt zusammengebaute Typolo-

gien wie Doppeleinfamilien- oder Reihenhäuser);  
Š�� Konzentration von exponierten Terrassenhäusern in Erlinsbach AG (Brühl-

strasse, Buchhalde); 
Š�� die Ortseingänge sind durch Arbeitsgebiete mit geringer Nutzungsintensität 

geprägt. 
 

 

Abbildung 13: Einwohner- und Beschäftig-
tendichte  beider Erlinsbach, 2012/2011 
(Quellen: map.geo.admin.ch) 

3.6 �� Demographische Entwicklung 

Bevölkerung 
Nach einer Periode der Stagnation hat in Erlinsbach SO seit 2008 wieder eine Wachs-
tumsphase eingesetzt. Die Gemeinde zählte Ende 2017 3‘542 Einwohner. Das durch-
schnittliche Wachstum zwischen 2006 und 20161 betrug im jährlichen Durchschnitt 
��

1 Da im Rahmen des Bevölkerungsworkshops vom Februar 2018  diese Trend-
periode diskutiert wurde, werden die Zahlen im vorliegenden Bericht ebenfalls 
in dieser Periode belassen.  
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rund +1.7% (+50 Personen pro Jahr), was doppelt so hoch war, wie die Wachstumsra-
ten des Kantons oder des Bezirks Gösgen (je rund 0.8% pro Jahr). Bei gleich bleiben-
dem Trend (+50 E. p.a.) könnten für das Jahr 2035 rund 4‘400 und für 2045 knapp 
5’000 Einwohner erwartet werden.  

Die kantonale Prognose (mittleres  Szenario) sieht ein Wachstum vor, das über dem 
10-Jahres-Trend liegt: 

Š��bis 2035 (15-Jahres-Horizont für Nutzungsplanung): knapp 4‘800 Einwohner  
Š��bis 2040: rund 5‘200 Einwohner 

 

Das massgebende Bevölkerungsziel wird im räumlichen Leitbild definiert. 

 

Abbildung 14: Bevölkerungsprognosen 

Mit dem prognostizierten Wachstum wird si ch auch die altermässige Verteilung der 
Bevölkerung verändern. Die Anzahl der über 65-jährigen bzw. der über 80-jährigen 
werden sich gegenüber heute bis 2040 verdoppeln.  

 

Abbildung 15: Entwicklung der älteren Bevöl-
kerung (Quelle: Bevölkerungsprognose Kan-
ton Solothurn 2016, mittleres Szenario) 
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Beschäftigte 
Mit rund 750 Beschäftigten im Vergleich zu 3‘500 Einwohnern ist Erlinsbach SO in 
erster Linie eine Wohngemeinde. Von den Beschäftigten macht der 3. Sektor (Dienst-
leistungen) mit rund 2/3 den grössten Anteil aus.  Die Anzahl Beschäftigte hat ab Ende 
der 1990er Jahren vor allem im 2. Sektor markant abgenommen, befindet sich aber seit 
2008 wieder ein einer leichten Zunahme, sowohl im 2. wie auch im 3. Sektor. 

 

Abbildung 16: Entwickl ung der Beschäftigten 
(Quelle: Betriebszählung / STATENT, BfS) 

3.7 �� Siedlungspotenziale 

Unbebaute Bauzonen 
Mitte 2017 sind  insgesamt rund 13.5  ha oder 12% der Bauzonen noch unbebaut (siehe 
Plan im Anhang): 

Š�� Wohnzonen: 7.7 ha (11%) 
Š�� Misch- & Kernzonen: 1.5 ha (10%) 
Š�� Arbeitszonen: 1.9  ha (26%) 
Š�� OEBA-Zonen: 1.8 ha (23%) 
Š�� Spezialzonen: 0.6 ha (5%) 

 
Drei Viertel der unbebauten Wohnzonen liegen in den zweigeschossigen Wohnzonen.  
Gewisse Flächen unterhalb oder entlang der Hochspannungsleitung zwischen Nieder- 
und Obererlinsbach wurden aufgrund der bestehenden Hochspannungsleitung nicht 
mitberücksichtigt. 
Im Vergleich dazu besitzt das benachbarte Erlinsbach AG folgende Zonenreserven 
(Stand Mitte 2017): 

Š�� Wohn-, Misch- & Kernzonen: 11. 8 ha (11%) 
Š�� Arbeitszonen: keine unbebauten Zonen 
Š�� OEBA-Zonen: 1.1 ha (8%) 
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Bauzonenkapazitäten in Wohn-, Misch- und Kernzonen 
Die Kapazitäten der heutigen Bauzonen lassen sich  mit zwei Modellen berechnen: 

Das Fassungsvermögen  (siehe Tabellen im Anhang) des Bauzonenplans vor OP-
Revision wurde in zwei Varianten gerechnet: 

Š�� Variante 1 rechnet mit den heutigen Ist-Dichten. Das heisst, dass in den unbe-
bauten Zonen mit der gleichen Dichte wie heute weitergebaut wird. In den be-
bauten Zonen entsteht so kein zusätzliches Potenzial. In diesem Fall können 
insgesamt rund 350 zusätzliche bzw. insgesamt knapp 3‘800  Einwohner auf-
genommen werden. Diese Variante hat rein informativen Charakter, weil sie 
keinerlei Verdichtung berücksichtigt. 

Š�� Variante 2 rechnet mit den vom Kanton ermittelten Soll-Dichten (unterschied-
lich für bebaute und unbebaute Zonen, setzen Verdichtungsmassnahmen vo-
raus). Die Realisierungswahrscheinlichkeit dieser Verdichtung wird mitbe-
rücksichtigt. In dieser Variante  könnten rein rechnerisch rund 850 zusätzliche 
bzw. insgesamt knapp 4’300 Einwohner aufgenommen werden.  

 

Die Berechnung der Bauzonengrösse  basiert auf dem kantonalen Modell zur Ab-
schätzung der Bauzonengrösse (siehe Tabelle im Anhang). Demnach wird die Grösse 
der aktuellen Bauzonen wie folgt beurteilt: 

Š�� Einwohnerpotenzial in den Wohn-, Misch- und Kernzonen: rund 400  zusätzli-
che Einwohner in den unbebauten Bauzonen bzw. insgesamt rund   3‘700  
Einwohner. Für die bebauten Zonen wurde kein Potenzial ausgewiesen. 

Generell kann festgehalten werden, dass die heutigen Bauzonen das gemäss kantonaler 
Prognose erwartete Bevölkerungswachstum (4‘800 Einwohner im Jahr 2035) nicht 
aufnehmen können. Im Rahmen des Leitbildes ist bei der Definition des Bevölkerungs-
ziels darauf Rücksicht zu nehmen. In der anschliessenden Nutzungsplanung sind folg-
lich zusätzliche Potenziale (Innenentwicklung, Verdichtung) zu schaffen. 

Bauzonenkapazitäten in Arbeitszonen 
Die Gemeinde besitzt noch knapp 2 ha unbebaute Arbeitszonen (vgl. Anhang), davon: 

Š�� ca. 1.4 ha in der Industriezone (Industriestrasse) 
Š�� ca. 0.5 ha in der Gewerbezone (Stüsslingerstrasse)   

 
Im Rahmen der Ortsplanung gilt es zu klären, ob diese Flächen dem künftigen Bedarf 
der Gemeinde entsprechen und welche Art von Arbeitsnutzung erwünscht ist. 

Bauzonenkapazitäten in übrigen Zonen 
In den übrigen Zonen liegen noch folgende Bauzonenreserven: 

Š�� knapp 3 ha in der Zone für öffentliche Bauten und  Anlagen: Die Gemeinde be-
sitzt noch grössere Reserven rund um das Schulhaus Mühlematt, sowie eine 
kleinere Reserve am Siedlungsrand an der Vorzielstrasse. Im Rahmen der 
Ortsplanung wird der künftige Bedarf an diesen Zonenflächen geprüft.  

Š�� ca. 0.5 ha in der Sondernutzungszone für Gartenbau: Diese Zone ist spezifisch 
für die Bedürfnisse des ansässigen Gartenbauunternehmens reserviert. 

Š�� die Sondernutzungszone für Pferdesport wird als bebaut bzw. vollkommen ge-
nutzt betrachtet. 
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Verdichtungspotenziale 
Das Bevölkerungswachstum soll soweit wie möglich in den bestehenden Bauzonen 
aufgenommen werden. Bereits an dieser Stelle werden daher mögliche Verdichtungs-
gebiete evaluiert. Auf Basis von verschiedenen Raumanalysen (siehe Anhang) bieten 
sich folgende Sektoren für eine mögliche stärkere Verdichtung an: 

Š�� (1) Maier-Areal: grosses unbebautes Areal (heute in W2 mit Gestaltungsplan-
pflicht), Übergänge zum geschützten Ortsbild beachten; 

Š�� (2) Erzbachweg: grössere Freiflächen in bebautem Gebiet, kleinräumige Parzel-
lenstrukturen; 

Š�� (3) Platten: Einfamilienhausstrukturen in einem von Mehrfamilienhäusern ge-
prägten Quartier; 

Š�� (4) Langmatt: Einfamilienhausstrukturen  in einem von Mehrfamilienhäusern 
geprägten Quartier, Übergänge zum geschützten Ortsbild beachten; 

Š�� (5) Steinenbach: grosses unbebautes Areal im Norden, heterogene Strukturen 
auf ganzem Schild bis zur Industriezone; 

Š�� (6) Oberred: verschieden unbebauten Zonen in einem lückenhaft bebauten 
Einfamilienhausquartier. 

 

Abbildung 17: Lokalisierung möglicher Ver-
dichtungsgebiete 

Die Verdichtung dieser Sektoren würde eine Transformation von reinen Einfamilien-
hausstrukturen zu verdichteten Wohnformen (z.B. Mehrfamilienhäuser) mit sich zie-
hen. Diese Gebiete wurden mit der Bevölkerung im Rahmen eines Workshops disku-
tiert. Grundsätzlich konnten die angegebenen Stossrichtungen bestätigt werden.   

1 
2

3
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4�� Mobilität 
4.1�� Strassennetz 

Das Strassennetz von Erlinsbach wird von einem Kantonsstrassenkreuz geprägt, wel-
ches seinen gemeinsamen Knoten (Kreisel) im Dorf von Niedererlinsbach hat. Insbe-
sondere auf der Ortsdurchfahrt von Nieder- und Obererlinsbach ist die Verkehrsbelas-
tung ein Problem, sowohl was die Verkehrssicherheit, den Verkehrsfluss wie auch die 
Wohnqualität betrifft. Mitt els Betriebs- und Gestaltungskonzept sind bereits Mass-
nahmen vorgesehen. 
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Abbildung 18: Strassenbelastungen (Quelle 
SOGIS) 

Das kommunale Strassennetz setzt sich aus den Sammel- und Erschliessungsstrassen 
zusammen, die verschiedenen Quartiere an das Hauptstrassennetz anschliessen. Die 
Erschliessungsstrassen sind grösstenteils als Stichstrassen ausgestaltet, an deren Ende 
ein Fussweg fortgesetzt wird. Auf dem kommunalen Strassennetz  sind heute folgende 
Konflikte bekannt: 

Š�� Hohlengraben: nicht ausgebaute Sammelstrasse 
Š�� Schulweg/Kapellenweg (bei Huber Metall):  Konflikte MIV und Velo, Schwel-

len 
Š�� Leimenweg, Schlosshalde, Vogelbergstrasse: enge, steile Erschliessungsstras-

sen 
Š�� Ruhender Verkehr auf Gemeindestrasssen 

�+�6
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4.2 �� Öffentlicher Verkehr 

Erlinsbach wird von 2 Buslinien bedient und besitzt innerhalb des Siedlungsgebiets 
(Teil SO) 7 Bushaltestellen: 

Š�� Linie 2: Aarau – Barmelweid, verkehrt im 8‘-Takt (bis Erlinsbach Oberdorf) 
Š�� Linie 571: Olten – Niedergösgen, verkehrt im 30‘-Takt 

 

 

Abbildung 19: Haltestellen (Quelle: 
map.search.ch) 

Durch die hohe Bedienung der Linie 2 verfügt Erlinsbach auf der Nord-Süd-Achse über 
eine sehr gute öV-Erschliessungsqualität, die durch die Kombination mit der Linie 271 
im Zentrumsbereich von Niedererlinsbach noch  verbessert wird. Somit liegt der grösste 
Teil des Siedlungsgebiets mindestens innerhalb einer öV-Güteklasse D1 (gemäss Solo-
thurner System). Gewisse Randquartiere im Süden der Gemeinde liegen in der Güte-
klasse D2. 

 

   

Abbildung 20: öV-Güteklassen (Quelle: SO-
GIS, 10/2018) 
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4.3 �� Fuss- & Veloverkehr 

Der Fussverkehr ist heute im nördlichen un d südlichen Siedlungsteil unterschiedlich 
organisiert: 

Š�� Nördlich Stüsslingerstrasse: Auf den meisten Sammel- und Erschliessungs-
strassen bestehen keine Trottoirs. Die Fussgänger und Fahrzeuge teilen sich 
die Fahrbahn.  

Š�� Südlich Stüsslingerstrasse: Entlang der Sammelstrassen bestehen grösstenteils 
Trottoirs. Die  Erschliessungsstrassen werden auch hier im Mischverkehr gere-
gelt.  

Š�� Zwischen den Quartieren sind zahlreiche Fussgängerverbindungen bestehend 
oder geplant (laut Erschliessungsplan). Damit kann ein zusammenhängendes 
Netz angeboten werden. 

Konflikte oder Netzlücken sind folgende bekannt: 

Š�� Querung Hauptstrasse im Bereich Hirschen 
Š�� Netzlücke Kapellenweg-Mühlefeld (im Erschliessungsplan vorgesehen, aber 

noch nicht gebaut) 
Š�� Netzlücke Erzbachstrasse-Dorfzentrum (Leuenberger) 
Š�� Veloführung auf Hauptstrasse (mit vorgesehenem BGK zu regeln) 
Š�� Veloführung Richtung Stüsslingen und Richtung Gösgen 

 
Für den Radverkehr bestehen heute keine speziellen Radwege oder –streifen.  

4.4 �� Verkehrssicherheit 

Entlang den Hauptstrassen lassen sich verschiedene Unfallschwerpunkte lokalisieren: 

Š�� Obererlinsbach: Dorfzentrum  
Š�� Niedererlinsbach: Knoten Hauptstrasse / Stüsslingerstrasse sowie Einzelstel-

len im südlichen Teil der Ortsdurchfahrt. 
 
Mit dem vorgesehenen Betriebs- und Gestaltungskonzept sollen diese kritischen Stel-
len entschärft werden. Zudem setzt die Gemeinde in den Quartieren flächendeckend 
Temp0 30 um. Als letzte Etappe ist noch der Bereich Kilbig, Erzbachstrasse und Jög-
gigässli vorgesehen. 
 

 

Abbildung 21: Unfälle mit Personenschaden 
2011 – 2016 (Quelle:  geo.admin.ch) 
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4.5 �� Pendler 

Gemäss den kantonalen Pendlerdaten wurden 2014 rund 1‘740 Erwerbstätige in der 
Gemeinde gezählt. Davon pendelten mehr als die Hälfte (989) in den Kanton Aargau. 
253 Erlinsbacher arbeiten in ihrer Wo hngemeinde. 
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Abbildung 22: Pendlerstatistik (Quelle: Sta-
tistik SO) 
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5�� Landschaft und Freiraum 
5.1�� Landwirtschaft 

Landwirtschaftsbetriebe 
Auf dem Gemeindegebiet von Erlinsbach sind laut kantonalen Grundlagen heute noch 
15 Bauernbetriebe aktiv (siehe „Landwirtschaftspicasso“ im Anhang). Davon liegen 
folgende innerhalb des Siedlungsgebiets: 

Š�� Roger von Däniken, Vogelbergstrasse 3: Hobby-Landwirtschaft ohne Tiere; 
Š�� Josef Niederberger-Mathis, Gösgerstrasse 70: nur Schafhaltung; 
Š�� Beatrix Müller, Gösgerstrasse 39: Der Betrieb liegt am Siedlungsrand und hat 

genügend Entwicklungsraum. Dass er  einer Bauzone zugewiesen ist, muss im 
Rahmen der Nutzungsplanung überprüft werden. Bei einer Siedlungsentwick-
lung in seiner Nähe ist zudem die Geruchsproblematik zu berücksichtigen. 

Güterregulierung / Landwirtschaftliche Planung 
Aufgrund der schlechten Parzellenstruktu r und gemäss Richtplaneintrag L-1.3 soll 
Erlinsbach eine Güterregulierung prüfen. Eine solche wurde bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt eingeleitet, dann aber aus verschiedenen Gründen sistiert. Idealerweise wird 
ein erneuter Versuch mit der Ortsplanung angestossen. 

Laut Kanton (Amt für Landwirtschaft) beda rf es nicht einer umfassenden Güterregulie-
rung. Alternative Ansätze können sein: 

Š�� Planung des ländlichen Raums allgemein 
Š�� rein landwirtschaft liche Planung (LP) 

Einer LP wäre eine Analyse des ländlichen Raums mit Berücksichtigung aller raumre-
levanten Handlungsfeldern (nicht nur Landwirtschaft), eine Zielformulierung und 
letztendlich die Definition von Massnahmen (z.B. eine vertragliche Landumlegung, 
umfassende Güterregulierung, Pachtlandarrondierung, Sanierung des Wegnetzes). 
Eine solche LP könnte bei entsprechender Tiefe der Abklärungen vermutlich mit Bei-
trägen des Bundes und des Kantons unterstützt werden, was aber noch zu prüfen wäre. 
Die Gemeinde müsste aber bereit sein, die Trägerschaft zu übernehmen. Sie könnte 
bspw. eine Vorstudie für eine LP initiieren. 

Flurwege 
Der Unterhalt der Flurwege auf dem Gemeindegebiet ist heute nicht klar geregelt. An 
einzelnen Stellen besteht allerdings dringlicher Sanierungsbedarf. Mit einem kurzfris-
tig zu erarbeitenden Flurwegkonzept möchte die Gemeinde die notwendige Grundlage 
für den Unterhalt dieses Wegnetzes schaffen. Eigentlich wäre dies mit der oben er-
wähnten LP kombinierbar. Angesicht der un terschiedlichen Zeitpläne ist dies aber 
wohl nicht möglich. 

Landumlegung Gugen 
Im Bereich der neuen Zufahrt zum Steinbru ch Gugen sollte gemäss Kanton die Ge-
meinde, die Trägerschaft für eine vertragliche Landumlegung übernehmen. Dies mit 
dem Ziel eine auf die neue Zufahrt abgestimmte, sinnvolle Parzellenstruktur zu erhal-
ten. Mit diesem „kleinen“ Projekt könnte die Gemeinde Erfahrungen im Umgang mit 
der oben erwähnten Landwirtschaftsplanung sammeln. Dies vermutlich mit sehr ge-
ringen eigenen Kosten (insbesondere Verfahrenskosten durch Übernahme der Träger-
schaft), weil neben den Bundes- und Kantonsbeiträgen die Restkosten eventuell ganz 
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oder grösstenteils vom Steinbruchbetreiber als Auslöser übernommen werden müss-
ten. Im Grundsatz befürwortet die Gemeinde die Landumlegung Gugen sowie die Gü-
terregulierungen. Im Moment sind aber die Ressourcen der Gemeinde durch andere 
Grossprojekte gebunden. Die Bau- und Werkkommission sieht zudem vor, ein Flur-
weg-Konzept aufzugleisen. 

Fruchtfolgeflächen 
Die Fruchtfolgeflächen (FFF) sind grundsätzlich mittels Landwirtschaftszonen zu 
schützen. Gemäss den kantonalen Grundlagen ist der grösste Teil der landwirtschaftli-
chen Flächen in Erlinsbach als FFF deklariert. Verschiedene FFF liegen allerdings in 
heute noch rechtskräftigen Reservezonen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist dieser 
Konflikt zu bereinigen.  

 

 

Abbildung 23: Fruchtfolgeflächen, Reserve-
zonen rot markiert (Q uelle: www.sogis.ch) 
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5.2 �� Landschaft 

Auf dem Gemeindegebiet sind folgende Inventare relevant: 

Š�� Juraschutzzone: belegt praktisch das ganze Landwirtschafts- und Waldgebiet 
von Obererlinsbach 

Š�� BLN-Gebiet „Aargauer und östl icher Solothurner Faltenjura“ 
Š�� Kantonale Vorranggbiete im Norden und Süden der Gemeinde 
Š�� Trockenwiese und –weide von nationaler Bedeutung „Summerhalden“ 
Š�� Kantonale Naturreservate: Grien, Weiher Summerhalden  
Š�� Regionale Wildtierkorrido re (Massnahmen entlang der betroffenen Kantons-

strassen liegen im Zuständigkeitsbereich des Kantons): 
Š�� Eppenberg Wöschnau (SO 13): Auf der Gösgenstrasse (Kantonsstrasse) sind 

Massnahmen zur Verhütung von Wildunfällen vorzusehen 
Š�� Gugenfeld (SO 32) : Auf der Stüsslingerstrasse (Kantonsstrasse) sind Mass-

nahmen zur Verhütung von Wildunfällen vorzusehen 
Š�� Vernetzungsprojekt: Erlinsbach SO ist Teil des Vernetzungsprojekts Landwirt-

schaft Olten-Thal-Gäu (Zuständigkeit  Erlinsbach SO: Gemeinderat Ressort 
Landwirtschaft) 

Š�� Kommunales Landschaftsinventar Obererlinsbach: von 1986, inklusive Ob-
jektblätter 

Š�� Kommunales Landschaftsinventar Niedererlinsbach: von 1999, (Hinweis: Ein-
zelbäume wurden nicht aufgenommen, nur hochstämmige Obstbäume) 

 

 
 

Abbildung 24: Überkommunale Inventare 
(Quelle: SOGIS) 
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Abbildung 25: Trockenwiese Summerhalde 
(Quelle: map.geo.admin.ch) 

 
Folgende Konflikte sind bekannt: 

Š�� Aareraum (Schachenpark):  Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft, 
Hündeler, Velo, Pferden, Inliner, Wanderer, Familien, Nacktbadenden, Natur-
schutz, Grundwasserschutz. Laut Agglomerationsprogramm (L302) ist ein 
überkommunales Nutzungskonzept vorgesehen. 

5.3 �� Erholung / Freizeit 

Für die Erholung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung sind folgende Anlagen von 
zentraler Bedeutung: 

Innerhalb  Siedlungsgebiet: 
Š�� Dorfplatz (multifunktionaler Platz) , sowie angrenzender Kirchenbezirk 
Š�� Aussenanlagen der Schulhäuser (inkl. jener in Erlinsbach AG) 
Š�� Sportanlage Breite 
Š�� Spielplatz Kalkhof (Erlinsbach AG) 
Š�� Dubenmoosteich (kleiner Park) 

 
Ausserhalb  Siedlungsgebiet: 

Š�� Naherholungsgebiete entlang der Aare 
Š�� Naherholungsgebiete in den bewaldeten Hügel (Gugen, Muggenloch, Boden, 

Herrenholz), inkl. lokales Wanderwegnetz und diversen Grillplätze in den 
Wäldern 

 
Konflikte sind in folgenden Situationen bekannt: 

Š�� An gewissen Tagen Parkierungsproblematik Eingangs Wald (beim Holzschopf 
Pfaffenweg), die aber keine übermässigen Probleme stellt. 

 

Abbildung 26: Parkplatz eingangs Summer-
halden (Quelle: www.google.ch/maps) 
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5.4 �� Naturgefahren 

Die Naturgefahrengebiete werden in der Nutzungsplanung umgesetzt. Laut Gefahren-
karte (2011) sind in Erlinsbach folgende Naturgefahren vorhanden: 

Š�� Hochwasser: Entlang der Bäche bestehen zum Teil mittlere (blau) und sogar 
erhebliche (rot) Gefährdungen. Für Letztere sind im südlichen Siedlungsteil 
auch einzelne Gebäude direkt betroffen. 

Š�� Hangmuren: An verschiedenen punktuellen Stellen an den Hangfüssen beste-
hen mittlere Gefährdungen.  

Š�� Rutsch: In den Gebieten Reben und Vorziel bestehen mittlere (Terrassenhäu-
ser) und geringe Gefährdungen. 

Laut den technischen Berichten zu den Naturgefahrenkarten (GEOTEST, 2011) sind 
Massnahmen  an folgenden Bächen vorgeschlagen und  zu prüfen: 

Š�� Dubenmoosbach: Objektschutz für Wohnhäuser, Terrainerhebung an Langma-
ttstrasse, Erhöhung Durchlasskapazität entlang Breitestrasse. 

Š�� Vorzielbächli: Objektschutzmassnahmen (z.B. Ablenkwall) an Weiherstrasse. 
Š�� Hohlengrabenbächli: Objektschutzmassnahmen. 
Š�� Erzbach: Absenkung der Gewässersohle und Vergrösserung des Durchlasses im 

Bereich Hauptstrasse/Brüggerweg; Schwemmholzrechen zwischen Gartenbau-
geschäft und Erlenweg. 

Gemäss Gesetzgebung liegt die Priorität verbindlich und klar bei den passiven Mass-
nahmen wie Gewässerunterhalt und raumplanerischen Massnahmen (Gewässerraum, 
evtl. Freihaltezonen). Als erste Massnahme wird die Erhöhung der Durchflusskapazität 
beim Dubenmoosbach im Bereich Vorziel- und Plattenstrasse umgesetzt.  

 

 

Abbildung 27: Naturgefahrenkarte (Quelle: 
SOGIS) 

��
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5.5 �� Gewässer 

Durch das Gemeindegebiet führen verschiedene Fliessgewässer: 

Š�� Der durch das gesamte Siedlungsgebiet laufende Erzbach  bildet die „Lebens-
ader“ von  Erlinsbach und ist für die Siedlungsqualität von hoher Bedeutung. 
Er ist zwar nur an wenigen Stellen eingedolt, weist aber an den meisten Ab-
schnitten einen künstlichen oder naturfremden Verlauf auf. 

Š�� Weitere Bäche liegen auf dem Gemeindegebiet:  Zwiselbach, Barmelhofbächli, 
Chalofenbächli, Eienbächli, Eymattbächli, Hohlengrabenbächli, Dubenmoos-
bach, Mülimattbächli, Vorzielbächli,  Brunnbächli,  Schrannenbächli. 

Im Rahmen der Nutzungsplanung muss entlang der Gewässer der Gewässerraum ge-
mäss übergeordneter Gesetzgebung festgelegt werden. Als übergeordnete strategische 
Grundlage sind das kantonale Wasserbaukonzept (2018) sowie die kantonale Revitali-
sierungsplanung (2014) zu beachten.  

Die raumplanerische Sicherstellung des Gewässerraums erfolgt ausserhalb der Bauzo-
ne in der Regel mit einer Uferschutzzone (der Landwirtschaftszone überlagert). Inner-
halb der Bauzone ist in erster Priorität eine Uferschutzzone (als Grundnutzung) auszu-
scheiden, fallweise sind Gewässerbaulinien zulässig. In den Zonenvorschriften zur 
Uferschutzzone ist den Anforderungen an die Nutzung des Gewässerraums Rechnung 
zu tragen. Bei Gewässerbaulinien ist ebenfalls ein Hinweis auf die Nutzungsbeschrän-
kungen nach Art. 41c GSchV anzubringen. 

Der Bachunterhalt erfolgt gemäss dem kommunalen Unterhaltskonzept. 
 

 

Abbildung 28: Ökomorph ologie Fliessgewäs-
ser (Quelle: SOGIS) 
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Laut kantonaler Revitalisierungsplanung is t eine Aufwertung des unteren Teils des 
Erzbaches innert 20 Jahren vorgesehen. Ein Vorprojekt wurde bereits ausgearbeitet. 
Zuständig sind die Kantone Solothurn und Aargau, wobei die Koordination beim Kan-
ton Aargau2 liegt. 

 

 

 

Abbildung 29: Revitali sierungsplanung 2014 
(Kanton SO) 

5.6 �� Wald 

Auf dem Gemeindegebiet erfüllt der Wald auf unterschiedl ichen Flächen eine Schutz-
funktion gegenüber Naturgefahren. Sollte innerhalb dieser Schutzwälder Handlungs-
bedarf bestehen, kann ein Schutzwaldprojekt ausgearbeitet werden. Schutzwaldmass-
nahmen werden finanziell vom Kanton zu 80% unterstützt, die restlichen 20% entfal-
len auf den Nutzniesser, sprich auf den Verantwortlichen, was auch die Gemeinde Er-
linsbach SO sein kann. Laut Gemeinde besteht hier allerdings kein Handlungsbedarf. 
 

 

Abbildung 30: Schutzwälder (SOGIS) 

��
2 Oktober 2018: Der konkrete Projektstand konnte weder vom Kanton SO noch 
vom Kanton AG bekanntgegeben werden (Absenzen der betroffenen Personen) 
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6�� Umwelt 
6.1�� Belastete Standorte / Altlasten / Bodenbelastung 

Die Situation der belasteten Standorte erweist sich in der Gemeinde als nicht schwer-
wiegend. Keiner der Standorte unterliegt einer speziellen Sanierungspflicht. Einige 
Standorte sind untersuchungsbedürftig. Diese Untersuchungen laufen nach einem 
eigenständigen Verfahren. 

 

Abbildung 31: Kataster der belasteten Stand-
orte (Quelle: SOGIS) 

Gemäss kantonaler Hinweiskarte (SOGIS: Prüfperimeter Bodenabtrag) sind in Erlins-
bach keine Bodenbelastungsgebiete vorhanden. Allerdings sind – wie andernorts – 
mehrere Verdachtsflächen aufgeführt (z.B. Privatgärten vor 1955, Familiengärten, 
Gärtnereien u.ä.). 
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6.2 �� Grundwasserschutz 

In Erlinsbach SO sind zwei Grundwasserschutzzonen vorhanden: 

Š�� Schutzzone Weid (genehmigt: 05.02.1995, altrechtliche, nicht gesetzeskonfor-
me Schutzzone): Eine Revision ist vorgesehen (zuständig ist die Gemeinde Er-
linsbach AG); 

Š�� Schutzzone Hubel (genehmigt: 05.02.1995, altrechtliche, nicht gesetzeskon-
forme Schutzzone): es handelt sich hier um eine Privatquelle; 

Š�� Schutzzone Aumatten (genehmigt: 14.10.1986, altrechtliche, nicht gesetzeskon-
forme Schutzzone): ist zurzeit in Revision. 

 

 

Abbildung 32: Gewässerschutzkarte (Quelle: 
SOGIS) 
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6.3 �� Störfallobjekte 

In der Gemeinde sind einzig die Kantonsstrassenabschnitte der Störfallverordnung 
unterstellt. 

 

Abbildung 33: Gefahrenhinweiskarte Störfälle 
(Quelle: SOGIS) 



�*�U�X�Q�G�O�D�J�H�Q�E�H�U�L�F�K�W���_���$�Q�K�D�Q�J��

��

����

��

Anhang 
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Anhang 1: Fassungsvermögen & Bauzonengrösse 
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�7�R�W�D�O���0�L�V�F�K�]�R�Q�H�Q ���������� ������ ���������� ������ �������� ������ �������� �� ���������� ������

�*�H�Z�H�U�E�H�]�R�Q�H�����1�(�� �* �� �� �������� �� �������� �� �������� �� �� �������� ��

�,�Q�G�X�V�W�U�L�H�]�R�Q�H�����1�(�� �, �� �� �������� �� �������� �� �������� �� �� �������� ��
�« �� �������� �� �� �� �������� ��

�7�R�W�D�O���$�U�E�H�L�W�V�]�R�Q�H�Q �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� ��

�=�R�Q�H���I�•�U���|�I�I�����%�D�X�W�H�Q���X�����$�Q�O�D�J�H�Q�� �2�H�%�$ ���� ���� �������� ������ �������� �� �������� �� �� �������� ������
�6�R�Q�G�H�U�Q�X�W�]�X�Q�J�V�]�R�Q�H���*�D�U�W�H�Q�E�D�X�����2�(�� �6�Q�* �� �� �������� �� �������� �� �������� �� �� �������� ��
�6�R�Q�G�H�U�Q�X�W�]�X�Q�J�V�]�R�Q�H���3�I�H�U�G�H�V�S�R�U�W�����1�(�� �6�Q�3 �� �� �������� �� �������� �� �������� �� �� �������� ��

�� �������� �� �� �� �������� ��
�� �������� �� �� �� �������� ��
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�(�U�Z�D�U�W�H�W�H���$�X�V�V�F�K�|�S�I�X�Q�J���L�Q���������-�D�K�U�H�Q�� ������ ������
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�����=�X�V�l�W�]�O�L�F�K�H���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U���L�Q���E�H�E�D�X�W�H�Q���D�E�H�U���Y�H�U�G�L�F�K�W�H�W�H�Q���=�R�Q�H�Q
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�����(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�]�D�K�O���D�X�V�V�H�U�K�D�O�E���%�D�X�]�R�Q�H ������
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Anhang 2: Quartierstrukturen 

Das Siedlungsgebiet kann in folgende Siedlungstypologien differenziert werden: 

�+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�U���2�U�W�V�N�H�U�Q���1�L�H�G�H�U�H�U�O�L�Q�V�E�D�F�K��

��
Š�� �6�W�U�D�V�V�H�Q�����	���+�D�X�I�H�Q�G�R�U�I�����%�H�E�D�X�X�Q�J���D�X�F�K���L�Q���G�H�Q��

�K�L�Q�W�H�U�H�Q���%�D�X�W�L�H�I�H�Q���5�L�F�K�W�X�Q�J���.�L�U�F�K�H����
Š�� �0�D�U�N�D�Q�W�H���1�H�X�E�D�X�W�H�Q���P�L�W���(�L�Q�J�U�L�I�I���L�Q�V���2�U�W�V�E�L�O�G��

�+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H�U���2�U�W�V�N�H�U�Q���2�E�H�U�H�U�O�L�Q�V�E�D�F�K��

Š�� �6�W�U�D�V�V�H�Q�G�R�U�I�����%�H�E�D�X�X�Q�J���H�Q�W�O�D�Q�J���6�W�U�D�V�V�H����
Š�� �$�N�]�H�Q�W�X�L�H�U�W�H���9�R�U�S�O�D�W�]�E�L�O�G�X�Q�J�H�Q��

Š�� �H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q���+�R�V�W�H�W�H�Q���Q�R�F�K���H�U�N�H�Q�Q�E�D�U�����D�E�H�U���L�Q���P�H�L�V�W�H�Q���)�l�O�O�H�Q���L�V�W���%�D�X�S�U�R�M�H�N�W���L�P���*�D�Q�J���Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q����
Š�� �+�L�V�W�R�U�L�V�F�K�H���%�D�X�V�X�E�V�W�D�Q�]�����W�H�L�O�Z�H�L�V�H���J�H�V�F�K�•�W�]�W����

Š�� �L���G���5���������J�H�V�F�K�R�V�V�L�J���P�L�W���6�D�W�W�H�O�G�D�F�K�����(�*���P�L�W���*�H�Z�H�U�E�H�Q�X�W�]�X�Q�J�H�Q��
Š�� �'�D�F�K�J�H�V�F�K�R�V�V�H���K�l�X�I�L�J���X�Q�J�H�Q�X�W�]�W�����K�R�K�H�U���6�D�Q�L�H�U�X�Q�J�V�E�H�G�D�U�I����

��

�(�L�Q�I�D�P�L�O�L�H�Q�K�D�X�V�J�H�E�L�H�W�H���D�P���+�D�Q�J��

��
Š�� �O�R�F�N�H�U�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�����G�X�U�F�K�J�U�•�Q�W�H���$�X�V�V�H�Q�U�l�X�P�H��
Š�� �]�Z�H�L�J�H�V�F�K�R�V�V�L�J�H���%�D�X�W�H�Q�����P�H�L�V�W���(�)�+��
Š�� �7�H�U�U�D�V�V�H�Q�K�l�X�V�H�U���Q�X�U���J�D�Q�]���Z�H�Q�L�J�H��
Š�� �K�l�X�I�L�J���6�W�L�F�K�V�W�U�D�V�V�H�Q�����6�D�F�N�J�D�V�V�H�Q����

�(�L�Q�I�D�P�L�O�L�H�Q�K�D�X�V�J�H�E�L�H�W�H���L�Q���G�H�U���(�E�H�Q�H��

Š�� �N�R�P�S�D�N�W�H�U�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�����G�X�U�F�K�J�U�•�Q�W�H���$�X�V�V�H�Q�U�l�X�P�H
Š�� �]�Z�H�L�J�H�V�F�K�R�V�V�L�J�H���%�D�X�W�H�Q�����P�H�L�V�W���(�)�+�����H�L�Q�]�H�O�Q�H��

�5�H�L�K�H�Q�K�l�X�V�H�U��
Š�� �6�W�U�D�V�V�H�Q�����X�Q�G���:�H�J�Q�H�W�]���P�L�W���Z�H�Q�L�J���/�•�F�N�H�Q��
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��

����

�0�H�K�U�I�D�P�L�O�L�H�Q�K�D�X�V�J�H�E�L�H�W�H��

��

��

��

Š�� �L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O�������J�H�V�F�K�R�V�V�L�J��
Š�� �3�X�Q�N�W�E�D�X�W�H�Q���D�X�V���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H�Q���(�S�R�F�K�H�Q��

Š�� �3�D�U�N�L�H�U�X�Q�J���R�E�H�U�����R�G�H�U���X�Q�W�H�U�L�U�G�L�V�F�K��

�$�U�E�H�L�W�V�J�H�E�L�H�W�H��

��
Š�� �H�K�H�U���Q�L�H�G�U�L�J�J�H�V�F�K�R�V�V�L�J�H���%�D�X�W�H�Q��
Š�� �J�H�U�L�Q�J�H���1�X�W�]�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H��
Š�� �N�O�D�V�V�L�V�F�K�H�U���*�H�Z�H�U�E�H�����3�U�R�G�X�N�W�L�R�Q�����+�D�Q�G�H�O����

��
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Anhang 3: Mögliche Verdichtungsgebiete 

(Analysekarten im Originalma ssstab siehe weiter hinten) 

�'�L�F�K�W�H�����(���K�D���L�Q���E�H�E�D�X�W�H�Q���:�R�K�Q�����	���0�L�V�F�K�]�R�Q�H�Q�����*�H�E�l�X�G�H�D�O�W�H�U��

�+�L�Q�Z�H�L�V�H���D�X�I���9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H����
Š�� �4�X�D�U�W�L�H�U�H���P�L�W���Q�L�H�G�U�L�J�H�U���'�L�F�K�W�H�����G�L�H���D�Q���J�X�W���H�U�V�F�K�O�R�V��

�V�H�Q�H�Q���]�H�Q�W�U�D�O�H�Q���/�D�J�H�Q���O�L�H�J�H�Q��

�+�L�Q�Z�H�L�V�H���D�X�I���9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H����
Š�� �8�P�V�W�U�X�N�W�X�U�L�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���4�X�D�U�W�L�H�U�H�Q���D�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�V��

�*�H�E�l�X�G�H�D�O�W�H�U�V�����l�O�W�H�U���D�O�V���������-�D�K�U�H����

�6�L�W�X�D�W�L�R�Q����
Š�� �2�U�W�V�N�H�U�Q���2�E�H�U�H�U�O�L�Q�V�E�D�F�K�����V�W�D�U�N���X�Q�W�H�U�Q�X�W�]�W�����������(���K�D��
Š�� �2�U�W�V�N�H�U�Q���1�L�H�G�H�U�H�U�O�L�Q�V�E�D�F�K�����X�Q�W�H�U�Q�X�W�]�W�����������±��������

�(���K�D����
Š�� �=�Z�L�V�F�K�H�Q�E�H�U�H�L�F�K���H�Q�W�O�D�Q�J���2�U�W�V�G�X�U�F�K�I�D�K�U�W�����Q�L�H�G�U�L�J�H��

�'�L�F�K�W�H�����������±���������(���K�D����
Š�� �(�)�+���4�X�D�U�W�L�H�U�H�����Q�L�H�G�U�L�J�H���'�L�F�K�W�H�Q���������������(���K�D����
Š�� �0�)�+���4�X�D�U�W�L�H�U�H�����P�L�W�W�O�H�U�H���'�L�F�K�W�H�Q�������������±�����������(���K�D������

�6�L�W�X�D�W�L�R�Q����
Š�� �I�O�l�F�K�H�Q�G�H�F�N�H�Q�G���V�H�K�U���K�H�W�H�U�R�J�H�Q�H���4�X�D�U�W�L�H�U�H�����Y�H�U��

�V�F�K�L�H�G�H�Q�V�W�H���(�S�R�F�K�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���H�L�Q�H�V���4�X�D�U�W�L�H�U�V��
Š�� �H�L�Q�]�H�O�Q�H���*�U�X�S�S�L�H�U�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q���J�O�H�L�F�K�D�O�W�U�L�J�H�Q���6�W�U�D�V��

�V�H�Q�]�•�J�H�Q�����U�R�W���P�D�U�N�L�H�U�W����
Š�� �4�X�D�U�W�L�H�U�H���L�P���V�•�G�O�L�F�K�H�Q���6�L�H�G�O�X�Q�J�V�W�H�L�O���V�L�Q�G���J�H�Q�H�U�H�O�O��

�l�O�W�H�U�H�Q���'�D�W�X�P�V����

�9�R�O�O�J�H�V�F�K�R�V�V�H������ �8�Q�E�H�E�D�X�W�H���=�R�Q�H�Q��

�+�L�Q�Z�H�L�V�H���D�X�I���9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H����
Š�� �$�X�I�]�R�Q�X�Q�J�H�Q���L�Q���*�H�E�L�H�W�H�Q���Z�R���E�H�U�H�L�W�V���J�U�|�V�V�H�U�H��

�%�D�X�W�H�Q���������X�Q�G���P�H�K�U���9�R�O�O�J�H�V�F�K�R�V�V�H�����E�H�V�W�H�K�H�Q��

�+�L�Q�Z�H�L�V�H���D�X�I���9�H�U�G�L�F�K�W�X�Q�J�V�S�R�W�H�Q�]�L�D�O�H������
Š�� �$�X�I�]�R�Q�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q���J�U�|�V�V�H�U�H�Q���X�Q�E�H�E�D�X�W�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q��
Š�� �6�L�F�K�H�U�X�Q�J���Y�R�Q���0�L�Q�G�H�V�W�G�L�F�K�W�H�Q���L�Q���J�U�|�V�V�H�U�H�Q���$�U�H�D�O�H�Q

�6�L�W�X�D�W�L�R�Q����
Š�� �4�X�D�U�W�L�H�U�H���O�L�H�J�H�Q���L���G���5�����D�Q���G�H�Q���E�H�L�G�H�Q���2�U�W�V�N�H�U�Q�H�Q����

�6�L�W�X�D�W�L�R�Q����
Š�� �P�H�K�U�H�U�H���V�W�U�D�W�H�J�L�V�F�K�H���$�U�H�D�O�H���Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q��
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Anhang 4: Landwirtschaftspicasso  

(Quelle: Amt für Landwirtschaft, Oktober 2017) 

Hinweis der Gemeinde: Die unten dargestellten kantonalen Daten sind nicht aktuell! 
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Anhang 5: Analysekarten 

Š�� Stand der Bebauung 
Š�� Dichten 
Š�� Gebäudealter 
Š�� Gebäudekategorie 
Š�� Geschossigkeit 

 

Hinweis: Bei diesen Karten handelt es si ch um rein informat ive Arbeitsdokumente 
ohne Verbindlichkeit. Die zugrunde liegenden Datensätze (kommunale Registerdaten) 
können in punktuellen Fällen von der Realität abweichen, was in den damaligen Er-
hebungsmethoden begründet ist. 
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